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Ulrike Urban 7.9.2005 
 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 
(Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz - KICK) 

 
 
Zur Entstehung des Gesetzes 
Das KJHG gilt grundsätzlich, hinsichtlich seiner Ziele und Regelungsstruktur, fachlich und politisch als 
erfolgreich und bewährt. Änderungsbedarf wurde jedoch gesehen 

• in Folge veränderter Lebenslagen und Lebenspläne junger Menschen sowie veränderter Be-
dingungen der Arbeitswelt hinsichtlich eines qualitätsorientierten Ausbaus der Kinderbetreu-
ung und 

• nach 10jähriger Erfahrung im Umgang mit dem KJHG ergaben sich Bedarfe nach besserer 
Steuerung, Verwaltungsvereinfachungen und mehr Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Kin-
der- und Jugendhilfe. 

 
Dies führte im April 2004 zum „Referentenentwurf“: Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten 
und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Im September 2004 wurde daraus in leicht überarbeiteter Form der Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung. Einige Teile des Gesetzes bedurften der Zustimmung des Bundesrats. In seiner 
Stellungnahme vom 24.9.04 lehnte dieser den Entwurf ab und brachte gleichzeitig auf Initiative von 
Bayern einen eigenen Vorschlag, den Entwurf zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich 
(KEG), ein. 
 
Nachdem sich in der Diskussion zwischen Bundesregierung und Bundesrat abzeichnete, dass keine 
Einigung erzielt werden kann, empfahl der Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend am 27.10.2004, das Gesetz in zwei Teile aufzuspalten: in einen zustimmungsfreien und in 
einen zustimmungspflichtigen Teil. Damit waren zwei Gesetze geboren: 
 
TAG (Tagesbetreuungsausbaugesetz - zustimmungsfreier Teil des ursprünglichen TAG-
Entwurfs) 
Das TAG enthielt die von der Bundesregierung eingebrachten Vorschriften zum Ausbau der Tages-
betreuung für Kinder mit dem Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder unter drei Jahren und 
Gleichstellung von Tageseinrichtungen und Tagespflege. Es wurde am 28.10.2004 im Bundestag 
verabschiedet, am 27.12.2004 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat zum 1.1.2005 in Kraft. 
 
KICK (Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe - zustimmungsbedürftiger 
Teil des ursprünglichen TAG-Entwurfs) 
Das KICK enthielt den übrigen Teil des ursprünglichen Entwurfs der Bundesregierung. Es wurde am 
3.6.05 im Bundestag verabschiedet und an den Bundesrat weiter geleitet. Dort wurde das Gesetz 
wider Erwarten und wider der Empfehlung des Fachausschuss (aber auf Empfehlung des Finanzaus-
schusses) am 8.7.05 verabschiedet. Es wird nach seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt noch 
in diesem Jahr in Kraft treten. 
 
Was bringt das KICK? 
Im folgenden werden ausgewählte Veränderungen vorgestellt. Geringfügige Veränderungen werde 
nur kurz erläutert, reine Formveränderungen (Anpassung an andere Veränderungen) werden nicht 
immer berücksichtigt. Größere Veränderungen oder neue Paragraphen werden in der alten und neuen 
Fassung wiedergegeben und ggf. erläutert. Dafür ist zunächst auf der linken Seite die alte Version, auf 
der rechten Seite die neue Version des jeweiligen § aufgeführt. Anmerkungen erfolgen nach dem je-
weiligen Gesetzestext. Eine vollständige Fassung des KICK wurde bereits per e-mail verteilt. 
 
Zu den Gesetzesänderungen im Einzelnen 
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Eine Änderung in §6 KJHG (Geltungsbereich) ermöglicht Umgangsberechtigen mit tatsächlichem 
oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland die Beratung und Unterstützung deutscher Jugendämter 
bei der Ausübung ihres Rechts zum Umgang mit dem in Deutschland lebenden Kind. 
 
 
Neuer § §8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendli-
che einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen 
für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsbe-
rechtigten anzubieten. 
 
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern und Einrichtungen, die Leistungen nach diesem Buch erbrin-
gen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender 
Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fach-
kraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Per-
sonensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforder-
lich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend er-
scheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
 
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten nicht bereit oder in 
der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende 
Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
 
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtun-
gen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt  auf die  Inanspruch-
nahme durch die Personensorgeberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich 
und wirken die Personensorgeberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

 
Vor dem Hintergrund zahlreicher Presseberichte in der Vergangenheit über spektakuläre Fälle von 
Kindeswohlgefährdung wie sexuellem Missbrauch und Vernachlässigung enthält § 8a KJHG einen 
konkretisierten Schutzauftrag der Jugendämter. Diese sind verpflichtet, Hinweisen über eine drohende 
Kindeswohlgefährdung nachzugehen, sich weitere Informationen zur Klärung zu verschaffen und dann 
eine Risikoabwägung dahingehend vorzunehmen, ob das Kind besser durch Hilfe für die Familie oder 
durch die Einschaltung des Familiengerichts geschützt werden kann oder ob schließlich andere Insti-
tutionen wie Polizei oder Psychiatrie informierte werden müssen. Die Risikoeinschätzung hinsichtlich 
einer Gefährdung des Kindeswohls ist stets im Zusammenwirken mit mehreren Fachkräften zu treffen. 
In §8a wird zudem die Subjektstellung der Kinder und Jugendlichen betont und der Schutzauftrag 
ausdrücklich auch für die freien Träger der Jugendhilfe formuliert. 
 
Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so 
ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. § 42 KJHG ord-
net dazu die Voraussetzungen einer Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen neu (siehe unten). 
 
 
§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 
(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhalts-
pflichtiger oder der Träger anderer Sozialleistungen, 
werden durch dieses Buch nicht berührt. Leistungen 
anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach 
diesem Buch entsprechende Leistungen vorgesehen 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 
(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger 
anderer Sozialleistungen und der Schulen werden 
durch dieses Buch nicht berührt. Leistungen anderer 
dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach diesem 
Buch entsprechende Leistungen vorgesehen sind. 
 
(2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach Maßga-
be der §§ 90 bis 97b an den Kosten für Leistungen und 
vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt. 
Soweit die Zahlung des Kostenbeitrags die Leistungs-
fähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert oder der 
Bedarf des jungen Menschen durch Leistungen und 
vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch gedeckt ist, 
ist dies bei der Berechnung des Unterhalts zu berück-
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(2) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistun-
gen nach dem Zwölften und dem Zweiten Buch vor. Der 
Vorrang gegenüber dem Zweiten Buch gilt nicht für die 
Leistungen nach § 13 dieses Buches. Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge 
Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder 
von einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen 
Leistungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann 
regeln, dass Maßnahmen der Frühförderung für Kinder 
unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von 
anderen Leistungsträgern gewährt werden. 

sichtigen. 
 
(3) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistun-
gen nach dem Zweiten Buch vor. Leistungen nach § 3 
Abs. 2 und §§ 14 bis 16 des Zweiten Buches gehen den 
Leistungen nach diesem Buch vor. 
 
4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen 
nach dem Zwölften Buch vor. Leistungen der Eingliede-
rungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge Men-
schen, die körperlich oder geistig behindert oder von 
einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen Leis-
tungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann re-
geln, dass Leistungen der Frühförderung für Kinder 
unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von 
anderen Leistungsträgern gewährt werden. 
 

 
In den Änderungen des §10 KJHG geht es insgesamt vor allem um Klarstellungen. Die ausdrückliche 
Erwähnung der Schule in § 10 Abs. 1 stellt keine Änderung des geltenden Rechts dar, denn auch 
bislang sind die Leistungen der Schulträger vorrangig gegenüber Leistungen der Jugendhilfe zu 
erbringen. Da es allerdings in der Praxis häufig Unstimmigkeiten gibt, soll die ausdrückliche Regelung 
für Klärung sorgen, insbesondere im Hinblick auf die Problematik der sog. Teilleistungsstörungen (z. 
B. Legasthenie und Dyskalkulie) im Kontext von § 35a. Außerdem erfolgen Klarstellungen hinsichtlich 
der Unterhaltspflicht und des Verhältnisses zwischen KJHG und SGB II. Die Änderung greift hier die 
Systematik auf, die bereits das Verhältnis zum SGB XII klärt. 
 
 
§ 18 KJHG wird umbenannt von „Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge“ 
in „Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangs-
rechts“. Durch eine neue Fassung des §18 Abs.2 werden Beratungsansprüche von Müttern über die 
Abgabe einer Sorgerechtserklärung auf gemeinsam sorgeberechtigte Eltern und auf Väter ausge-
dehnt. 
 
 
Es folgen im KICK weitere Änderungen zur Kindertagespflege und zur Förderung in Tagesein-
richtungen in den §§22a, 23, 24, 24a KJHG, die hier unberücksichtigt bleiben. Darin geht es vor al-
lem um die qualitative Aufwertung von Tagespflege. 
 
 
§27 Hilfe zur Erziehung 
(1) ... 
 
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßga-
be der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe 
richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzel-
fall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes 
oder des Jugendlichen einbezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ... 

§27 Hilfe zur Erziehung 
(1) ... 
 
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßga-
be der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe 
richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzel-
fall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes 
oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist 
in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann 
im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe 
der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Ein-
zelfall erforderlich ist. 
 
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen 
außerhalb des Elternhauses erforderlich, so entfällt der 
Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass 
eine andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese 
Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur 
Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Per-
son bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusam-
menarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 
 
(3) ... 
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„(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres 
Aufenthaltes in einer Einrichtung oder einer Pflegefami-
lie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur 
Erziehung auch die Unterstützung bei der Pflege und 
Erziehung dieses Kindes. 

 
§ 27 Abs. 2 KJHG bestimmt nunmehr, dass intensivpädagogische Maßnahmen nur noch im Ausnah-
mefall durchgeführt werden können, da die Möglichkeiten der Steuerung und Kontrolle durch das Ju-
gendamt im Ausland stark eingeschränkt sind. Die im Einzelfall verantwortliche Fachkraft muss künftig 
im Hilfeplan nachvollziehbar begründen, warum eine Erbringung im Inland nicht Erfolg versprechend 
ist.  
Entgegen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erhalten nach Maßgabe 
des § 27 Abs. 2a KJHG künftig auch unterhaltspflichtige nahe Verwandte, welche eine Vollzeitpflege 
für das Kind übernehmen, einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung sowie auf Hilfe zum Unterhalt. Hier-
bei geht es vor allem um die Vollzeitpflege bei Großeltern. 
Absatz 4 reagiert auf eine Zuordnungsproblem in der Praxis, das entsteht, wenn ein Mädchen oder 
eine junge Frau in einer erzieherischen Hilfe selbst Mutter eines Kindes wird. Diese Situation ist bis-
lang nicht ausreichend im Gesetz berücksichtigt. Die von der Rechtsprechung als speziell erachtete 
Anwendung des § 19 berücksichtigt nicht den nunmehr sogar verstärkt bestehenden Bedarf nach Hilfe 
zur Erziehung. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die einzelnen Leistungen, auf die die junge 
Mutter einen Anspruch hat. So können im Rahmen von Hilfe zur Erziehung auch pädagogische und 
therapeutische Leistungen erbracht werden. Dies ist in § 19 nicht vorgesehen. Gleichzeitig wird ein 
Mädchen/eine junge Frau benachteiligt, indem es/sie nur noch Unterstützung für seine/ ihre Rolle als 
Mutter erhält und seine/ihre individuelle Entwicklung nicht ausreichend gefördert wird. Die Neurege-
lung in §27 Abs. 4 beseitigt diese Ungleichbehandlung und stellt klar, dass in diesen Fällen Hilfe zur 
Erziehung auch die Unterstützung der Mutter als Leistungsempfängerin bei der Pflege und Erziehung 
ihres Kindes umfasst. Damit ist gewährleistet, dass sie die ihrem Bedarf entsprechende Hilfe erhält 
und das neugeborene Kind in die Leistung einbezogen wird. 
 
 
§35a Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche 
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf 
Eingliederungshilfe, wenn 
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate von 
den für ihr Lebensalter typischen Zustand 
abweicht, und 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 
Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche 
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliede-
rungshilfe, wenn 
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als sechs Monate von den für ihr Lebensalter typi-
schen Zustand abweicht, und 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten 
ist. 

Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses 
Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beein-
trächtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach 
fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen 
Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 
1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie, 
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten 
oder 
3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeu-

ten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet see-
lischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, 

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der In-
ternationalen Klassifikation der Krankheiten in der vom Deut-
schen Institut für medizinische Dokumentation und Information 
herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist 
auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder 
auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person 
oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person ange-
hört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht werden. 
 
(Absätze 2 bis 4 bleiben unberührt) 
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Absatz 1 präzisiert den Begriff der seelischen Behinderung. Dies war auch Bestandteil eines Kom-
promiss zwischen Regierung und Opposition. Die Regelung des §35a Abs. 1a KJHG soll klarstellen, 
das die Stellungnahme des Arztes bzw. Psychotherapeuten nicht die Entscheidung der Fachkräfte im 
Jugendamt über die geeignete und notwendige Hilfe vorweg nehmen darf, sondern sich im wesentli-
chen auf die Feststellung des ersten Tatbestandselements bezieht, also die Feststellung, ob die seeli-
sche Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Mona-
te von dem für sein Lebensalter typischen Zustand abweicht. Dies schließt Hinweise und Empfehlun-
gen im Hinblick auf geeignete und notwendige Hilfen im Hilfeplanverfahren nicht aus. Zur Vermeidung 
von Interessenskollisionen wird den Empfehlungen der Praxis entsprechend bestimmt, dass der Arzt 
bzw. Psychotherapeut, der die Stellungnahme abgibt, nicht an der Leistungserbringung beteiligt sein 
darf. 
 
 
§36 KJHG Mitwirkung, Hilfeplan 
 
 
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll 
bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie 
bei der Durchführung der Hilfe ein Arzt, der über be-
sondere Erfahrungen in der Hilfe für Behinderte verfügt, 
beteiligt werden. Erscheinen Maßnahmen der berufli-
chen Eingliederung erforderlich, so sollen auch die 
Stellen der Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden. 
 
 

§36 KJHG Mitwirkung, Hilfeplan 
(Absätze 1 und 2 bleiben unberührt) 
 
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll 
bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie 
bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach §35a Abs.1a abgegeben hat, 
beteiligt werden; vor einer Entscheidung über die Ge-
währung einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teil-
weise im Ausland erbracht werden soll, soll zum Aus-
schluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert die 
Stellungnahme einer in §35a Abs.1a Satz 1 genannten 
Person eingeholt werden. Erscheinen Maßnahmen der 
beruflichen Eingliederung erforderlich, so sollen auch 
die Stellen der Bundesagentur für Arbeit beteiligt wer-
den. 

 
 
Neuer § §36a KJHG Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt  die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn sie 
auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- 
und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen Eltern durch das Familiengericht 
oder Jugendliche und junge Volljährige durch den Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen 
verpflichtet werden. Die Vorschriften über die Heranziehung zu den Kosten der Hilfe bleiben unberührt. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige unmit-
telbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der Erziehungsberatung, zulassen. 
Dazu schließt er mit den Leistungserbringern Vereinbarungen, in denen die Voraussetzungen und die 
Ausgestaltung der Leistungserbringung sowie die Übernahme der Kosten geregelt werden. 
 
(3) Werden Hilfen abweichend von Absatz 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst beschafft, so ist 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der erforderlichen Aufwendungen nur verpflich-
tet, wenn 
1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über 

den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 
2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und  
3. die Deckung des Bedarfs 

a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung der 
Leistung 
oder 
b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten Leistung 
keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat.  
War es dem Leistungsberechtigten unmöglich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe rechtzeitig 
über den Hilfebedarf in Kenntnis zu setzen, so hat er dies unverzüglich nach Wegfall des Hinde-
rungsgrundes nachzuholen. 

 
 
Um dem in vielen Stellungnahmen der kommunalen Praxis geäußerten Vorwurf zu begegnen, das 
Jugendamt werde als bloße „Zahlstelle“ für von dritter Seite angeordnete oder selbst beschaffte Leis-
tungen missbraucht, bestimmt § 36a KJHG nunmehr ausdrückliche die Steuerungsverantwortung des 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt nach Maßgabe des 
§ 36a Abs. 1 KJHG die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn sie auf der Grundlage seiner 
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Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts erbracht 
wird. Werden Leistungen ohne eine Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die 
Gewährung im Einzelfall erbracht oder ohne Feststellung des Hilfebedarfs durch den Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe vom Leistungserbringer selbst beschafft, so ist dieser zur Übernahme der Kos-
ten nur verpflichtet, wenn die Deckung des Bedarfs keinen zeitlichen Aufschub bis zu einer Entschei-
dung duldete und der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbe-
schaffung über den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt oder, sofern dies unmöglich war, diesen unverzüg-
lich darüber unterrichtet hat. Um aber auch künftig bei ambulanten Hilfen, wie insbesondere der Er-
ziehungsberatung, einen niedrigschwelligen Zugang zu erhalten, kann der örtliche Träger in Vereinba-
rung mit den betroffenen Diensten, in denen die Voraussetzungen zu regeln sind, eine unmittelbare 
Inanspruchnahme zulassen. 
 
 
In §39 KJHG Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen sichert eine Änderung 
in Absatz 4 Pflegepersonen in der Vollzeitpflege die angemessene Erstattung von Aufwendungen für 
Unfallversicherung und Alterssicherung zu. Allerdings wird bei Verwandtenpflege (auch hier geht es 
wieder insbesondere um Großeltern) von einer anderen Verpflichtung ausgegangen als bei verwandt-
schaftlich nicht verbundenen Pflegepersonen. Das Pflegegeld kann daher im Einzelfall gekürzt wer-
den. 
Der neue Absatz 7 des §39 KJHG bezieht sich auf den neuen §27 Abs.4 KJHG. Wird eine Jugendli-
che in einer erzieherischen Hilfe selbst Mutter, so ist auch der notwendige Unterhalt für das Kind si-
cherzustellen. 
 
 
In §40 KJHG Krankenhilfe erfolgt eine durch die Änderungen des SGB XII notwendige Klarstellung 
zur Sicherstellung der Krankenhilfe und zur Übernahme von Eigenleistungen und Zuzahlungen. Inhalt-
lich ergibt sich keine Änderung zur bisherigen Praxis. 
 
 
In §41 KJHG Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung gibt es lediglich eine redaktionelle Ände-
rung er wird auf den des Absatzes 2 auf den neuen §27 Absatz 4 KJHG ausgedehnt. 
 
 
§42 KJHG Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen 
(1) Inobhutnahme eines Kindes der eines Jugendlichen 
ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des 
Jugendlichen bei 
1. einer geeigneten Person oder 
2. in einer Einrichtung oder 
3. in einer sonstigen betreuten Wohnform. 
Während der Inobhutnahme sind der notwendige Un-
terhalt des Kindes oder des Jugendlichen und die Kran-
kenhilfe sicherzustellen. Mit der Inobhutnahme ist dem 
Kind oder dem Jugendlichen unverzüglich Gelegenheit 
zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benach-
richtigen. Während der Inobhutnahme übt das Jugend-
amt das Recht der Beaufsichtigung, Erziehung und 
Aufenthaltsbestimmung aus; der mutmaßliche Wille des 
Personensorgeberechtigten oder des Erziehungsbe-
rechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. Es 
hat für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu 
sorgen, das Kind oder den Jugendlichen in seiner ge-
genwärtigen Lage zu beraten und Möglichkeiten der 
Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. 
 
(2) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen 
Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das 
Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet. Das Ju-
gendamt hat den Personensorge- oder Erziehungsbe-
rechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unter-
richten. Widerspricht der Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigte der Inobhutnahme, so hat das Ju-
gendamt unverzüglich 
1. das Kind oder den Jugendlichen dem Personensor-

§42 KJHG Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen  
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein 
Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu neh-
men, wenn 
1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet 

oder 
2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes 

oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert 
und 
a) die Personensorgeberechtigten nicht 

widersprechen 
oder 

b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht 
rechtzeitig eingeholt werden kann oder 

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer 
Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt 
und sich weder Personensorge- noch  Erziehungs-
berechtigte im Inland aufhalten. 

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder 
einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in 
einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen 
Wohnform vorläufig unterzubringen, im Fall von Satz 1 
Nr. 2 auch, ein Kind oder einen Jugendlichen von einer 
anderen Person wegzunehmen. 
 
(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die 
Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zusammen 
mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und 
Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. 
Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich 
Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens 
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ge- oder Erziehungsberechtigten zu übergeben oder 
2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die 
erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen herbeizuführen. 
Ist der Personensorge- oder Erziehungsberechtigte 
nicht erreichbar, so gilt Satz 3 Nr. 2 entsprechend. 
 
(3) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen 
Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn eine 
dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Freiheitsent-
ziehende Maßnahmen sind dabei nur zulässig, wenn 
und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib 
oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder 
eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. 
Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entschei-
dung spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem 
Beginn zu beenden. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
 

zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat während der 
Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Ju-
gendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Un-
terhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. Das Ju-
gendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle 
Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaß-
liche Wille der Personensorge- oder der Erziehungsbe-
rechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 
 
3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 die Personensorge- oder Erziehungsbe-
rechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unter-
richten und mit ihnen das Gefährdungsrisiko abzu-
schätzen. Widersprechen die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten der Inobhutnahme, so hat das 
Jugendamt unverzüglich 
1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensor-

ge oder Erziehungsberechtigten zu übergeben, so-
fern nach der Einschätzung des Jugendamts eine 
Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht oder 
die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 
bereit und in der Lage sind, die Gefährdung abzu-
wenden oder 

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die 
erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen herbeizuführen. 

Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 
nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend. Im 
Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die 
Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlas-
sen. Widersprechen die Personensorgeberechtigten der 
Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplan-
verfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten. 
 
(4) Die Inobhutnahme endet mit  
1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die 

Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, 
2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen 

nach dem Sozialgesetzbuch. 
 
(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der 
Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn und soweit sie 
erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben 
des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für 
Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die Freiheitsent-
ziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens 
mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. 
 
(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittel-
baren Zwangs erforderlich, so sind die dazu befugten 
Stellen hinzuzuziehen. 

 
Die bisher in den §§42 und 43 KJHG geregelten vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen werden systematisch neu geordnet und in einer Vorschrift zusammengefasst. Dar-
über hinaus wird auch die vorläufige Versorgung unbegleiteter Minderjähriger, die bereits derzeit auf 
der Grundlage von §42 KJHG erfolgt, mit ihren spezifischen Anforderungen geregelt. Hinsichtlich der 
Anwendung von Zwang wird in Absatz 6 klargestellt, dass die Fachkräfte des Jugendamts hierzu nicht 
befugt sind, sondern die Polizei hinzuziehen müssen. 
 
 
Der alte §43 KJHG fällt weg und wird neu eingeführt als §43 KJHG Erlaubnis zur Kindertagespfle-
ge. 
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§44 KJHG Pflegeerlaubnis wird zu §44 KJHG Erlaubnis zur Vollzeitpflege. Darin wird Pflegeperson 
definiert als „Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in seinem Haushalt aufneh-
men will“. 
 
 
In einigen Bereichen ging die Einbeziehung von Hotel- und Gaststättengewerbe (auch solchen, die 
sich primär an Kinder und Jugendliche richten, z.B. Reiterhöfe) in den Erlaubnisvorbehalt sehr weit. 
§45 KJHG Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung stellt nun klar, dass solche Einrichtungen 
nicht durch die Jugendhilfe kontrolliert werden, sondern die Entscheidung über solche Aufenthalte der 
Kinder in die Entscheidungsverantwortung der Eltern gestellt wird. 
 
 
Die Absätze 2 und 3 des §47 KJHG Meldepflichten werden aufgehoben. Die darin vorgeschriebene 
Meldung von Kindern wird durch die Hilfeplanung nach §36 KJHG überflüssig. 
 
 
§50 Absatz 3 KJHG (Anrufung des Gerichts durch das Jugendamt im Falle von Kindeswohlfähr-
dung) wird infolge der Einführung des §8a KJHG gestrichen. 
 
 
Es folgen Änderungen im Datenschutzrecht. Dabei geht es u.a. um das Verhältnis zwischen Daten-
schutz und Kindeswohlgefährdung. 
 
 
Neuer § § 72a KJHG Persönliche Eignung 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich der persönlichen Eignung im Sinn des § 72 
Abs. 1 insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen beschäftigen oder vermitteln, die rechts-
kräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder 225 des 
Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung und in 
regelmäßigen Abständen von den zu beschäftigenden Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 
des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit den Trägern von Ein-
richtungen und Diensten sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass diese 
keine Personen nach Satz 1 beschäftigen. 

 
Um einer Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu begegnen, enthält § 72a KJHG nunmehr eine gesetzliche Konkretisierung des unbe-
stimmten Rechtsbegriffs der „persönlichen Eignung“ in § 72 Abs. 1 S. 1 KJHG. Als ungeeignet gelten 
Personen, die wegen begangener Sexualdelikte rechtskräftig verurteilt sind. Sämtliche in der Kinder- 
und Jugendhilfe beschäftigten Personen müssen künftig in regelmäßigen Abständen ein Führungs-
zeugnis vorlegen. 
Dem Gesetzgeber ist klar, dass damit nicht umfassend verhindert werden kann, dass Personen mit 
sog. pädophilen Neigungen in der Kinder- und Jugendhilfe eingestellt werden. In der Verpflichtung zur 
regelmäßigen Überprüfung wird aber ein Abschreckungspotential für potentielle Bewerber erhofft. 
Personen mit einschlägiger Vorbestrafung könnte es ebenfalls von der Bewerbung abhalten. 
 
 
§78b KJHG Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgelts wird durch weitere Vor-
aussetzungen ergänzt, die für solche Träger gelten, die HzE im Ausland durchführen. 
 
 
Das Achte Kapitel des KJHG - Teilnahmebeiträge, Heranziehung zu den Kosten, Überleitung von 
Ansprüchen - wird umbenannt in Kostenbeteiligung. 
Aus dem Ersten Abschnitt Erhebung von Teilnahmebeiträgen wird Erster Abschnitt. Pauschalierte 
Kostenbeteiligung und er umfasst §90 KJHG Pauschalierte Kostenbeteiligung. 
Aus dem Zweiten Abschnitt Heranziehung zu den Kosten wird Zweiter Abschnitt. Kostenbeiträge für 
stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen.  
 
Insgesamt realisiert das Gesetz in stärkerem Umfang als bisher den Nachrang der Jugendhilfe mit 
einer an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern orientierten Gestaltung der Kostenbeteili-
gung in den §§ 92–94 KJHG. Das Kindergeld zählt bei der Berechnung des Einkommens gemäß 
§ 93 KJHG mit und ist, sofern Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses erbracht 
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werden, dafür mindestens als Kostenbeitrag zu zahlen (§ 94 Abs. 3 KJHG). § 97c KJHG schafft einen 
Landesrechtsvorbehalt für die Erhebung von Gebühren und Auslagen. 
Eine Übergangsregelung in §97b regelt, dass die Kostenheranziehung bei Leistungen, die vor In-
krafttreten des Gesetzes gewährt worden sind, noch 6 Monate nach Inkrafttreten nach der alten Ge-
setzeslage erfolgt. 
Ein neu eingefügter § 97c Erhebung von Gebühren und Auslagen ermöglicht es, nach Landesrecht 
abweichend von § 64 des Zehnten Buches die Erhebung von Gebühren und Auslagen zu regeln. In 
der Gesetzesbegründung ist dabei vor allem an Dienstleistungen wir Beurkundungen und Beglaubi-
gungen gedacht. 
 
 
§90 KJHG Erhebung von Teilnahmebeiträgen 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten 
1. der Jugendarbeit nach § 11, 
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 

Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

nach den §§ 22, 24 
können Teilnahmebeiträge oder Gebühren festgesetzt 
werden. Landesrecht kann eine Staffelung der Teil-
nahmebeiträge und Gebühren, die für die Inanspruch-
nahme der Tageseinrichtungen für Kinder zu entrichten 
sind, nach Einkommensgruppen und Kinderzahl oder 
der Zahl der Familienangehörigen vorschreiben oder 
selbst entsprechend gestaffelte Beträge festsetzen. 
 
 
 
 
 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der 
Teilnahmebeitrag oder die Gebühr auf Antrag ganz 
oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe übernommen werden, wenn  
1. die Belastung 
a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen Eltern 
oder 
b) dem jungen Volljährigen nicht zuzumuten ist und 
2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Men-

schen erforderlich ist. Lebt das Kind oder der Ju-
gendliche nur mit einem Elternteil zusammen, so 
tritt dieser an die Stelle der Eltern. 

 
 
(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Teilnahmebei-
trag oder die Gebühr auf Antrag ganz oder teilweise 
erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten ist. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 
gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des Zwölften Buches 
entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere 
Regelung trifft. 

§90 KJHG Pauschalierte Kostenbeteiligung 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten 
4. der Jugendarbeit nach § 11, 
5. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der 

Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und 
6. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 
können Teilnahmebeiträge oder Kostenbeiträge festge-
setzt werden. Landesrecht kann eine Staffelung der 
Teilnahmebeiträge und Kostenbeiträge, die für die 
Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder zu 
entrichten sind, nach Einkommensgruppen und Kinder-
zahl oder der Zahl der Familienangehörigen vorschrei-
ben oder selbst entsprechend gestaffelte Beträge fest-
setzen. Werden die Teilnahmebeiträge oder Kostenbei-
träge nach dem Einkommen berechnet, bleibt die Ei-
genheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz 
außer Betracht. 
 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der 
Teilnahmebeitrag oder der Kostenbeitrag auf Antrag 
ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn  
3. die Belastung 
a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen Eltern 
oder 
b) dem jungen Volljährigen nicht zuzumuten ist und 
4. die Förderung für die Entwicklung des jungen Men-

schen erforderlich ist. Lebt das Kind oder der Ju-
gendliche nur mit einem Elternteil zusammen, so 
tritt dieser an die Stelle der Eltern. 

 
(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Teilnahmebei-
trag oder der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teil-
weise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung 
den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung 
gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des Zwölften Buches 
entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere 
Regelung trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt 
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagenge-
setz außer Betracht. 

 
 
§91 KJHG 
Grundsätze der 
Heranziehung 
zu den Kosten 
(wird ersetzt) 
 
 

§91 KJHG Anwendungsbereich 
 
(1) Zu folgenden vollstationären Leistungen und vorläufigen Maßnahmen werden Kostenbei-
träge erhoben: 
1. der Unterkunft junger Menschen in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform (§ 13 

Abs. 3), 
2. der Betreuung von Müttern oder Vätern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen (§ 19), 
3. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20), 
4. der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung junger Menschen zur Erfüllung der 
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Schulpflicht und zum Abschluss der Schulausbildung (§ 21), 
5. der Hilfe zur Erziehung 

 
a) in Vollzeitpflege (§ 33), 
b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten  Wohnform (§ 34), 
c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), sofern sie außerhalb 

des Elternhauses erfolgt, 
d) auf der Grundlage von § 27 in stationärer Form, 

 
6. der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen 

über Tag und Nacht, sonstigen Wohnformen und durch geeignete Pflegepersonen (§ 35a 
Abs. 2 Nr. 3 und 4), 

7. der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
8. der Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 5 und 6 genannten Leis-

tungen entspricht (§ 41). 
 
(2) Zu folgenden teilstationären Leistungen werden Kostenbeiträge erhoben: 
1. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen nach § 20, 
2. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 und anderen teilstationären Leistun-

gen nach § 27, 
3. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Tageseinrichtungen 

und anderen teilstationären Einrichtungen nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 und 
4. Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den Nummern 2 und 3 genannten Leistungen 

entspricht (§ 41). 
 
(3) Die Kosten umfassen auch die Aufwendungen für den notwendigen Unterhalt und die 
Krankenhilfe. 
 
(4) Verwaltungskosten bleiben außer Betracht. 
 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen die Kosten der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Leistungen unabhängig von der Erhebung eines Kostenbeitrags. 

 
 
§ 92 KJHG 
Formen der 
Kostentragung 
durch die öf-
fentliche Ju-
gendhilfe 
(wird ersetzt) 

§92 KJHG Ausgestaltung der Heranziehung 
(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 heranzuziehen sind: 
1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 und Abs. 2 Nr. 1 bis 3 

genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 
2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 7 und Abs. 2 Nr. 4 genann-

ten Leistungen, 
3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leis-

tungen, 
4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 und 

Abs. 2 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 
5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 genannten Leistungen und vorläufigen Maß-

nahmen; leben sie mit dem jungen Menschen zusammen, so werden sie auch zu den 
Kosten der in § 91 Abs. 2 genannten Leistungen herangezogen. 

 
(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbe-
scheid festgesetzt wird; Elternteile werden getrennt herangezogen. 
 
(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern ab dem Zeitpunkt erho-
ben werden, ab welchem dem Pflichtigen die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er über 
die Folgen für seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt wurde. 
Ohne vorherige Mitteilung kann ein Kostenbeitrag für den Zeitraum erhoben werden, in wel-
chem der Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, die 
in den Verantwortungsbereich des Pflichtigen fallen, an der Geltendmachung gehindert war. 
Entfallen diese Gründe, ist der Pflichtige unverzüglich zu unterrichten. 
 
(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit Unterhaltsansprüche vorrangig Be-
rechtigter nicht geschmälert werden. Von der Heranziehung der Eltern ist abzusehen, wenn 
das Kind, die Jugendliche oder die junge Volljährige schwanger ist oder ein leibliches Kind bis 
zur Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut. 
 
(5) Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
sonst Ziel und Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung eine 
besondere Härte ergäbe. Von der Heranziehung kann abgesehen werden, wenn anzunehmen 
ist, dass der damit verbundene Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu 
dem Kostenbeitrag stehen wird. 



 11 

 
 
§ 93 KJHG 
Umfang der 
Heranziehung 
(wird ersetzt) 

§ 93 Berechnung des Einkommens 
(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der 
Grundrente nach oder entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz sowie der Renten und 
Beihilfen, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz für einen Schaden an Leben sowie an 
Körper und Gesundheit gewährt werden bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach 
dem Bundesversorgungsgesetz. Geldleistungen, die dem gleichen Zweck wie die jeweilige 
Leistung der Jugendhilfe dienen, zählen nicht zum Einkommen und sind unabhängig von ei-
nem Kostenbeitrag einzusetzen. 
Leistungen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten 
Zweck erbracht werden, sind nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 
 
(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen 
1. auf das Einkommen gezahlte Steuern und 
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung 

sowie 
3. nach Grund und Höhe angemessene Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherun-

gen oder ähnlichen Einrichtungen zur Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, Pflegebe-
dürftigkeit und Arbeitslosigkeit. 

 
(3) Von dem nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betrag sind Belastungen der kostenbei-
tragspflichtigen Person abzuziehen. In Betracht kommen insbesondere 
1. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, 
2. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben, 
3. Schuldverpflichtungen. 
Der Abzug erfolgt durch eine Kürzung des nach den Absätzen 1 und 2 errechneten Betrages 
um pauschal 25 von Hundert. Sind die Belastungen höher als der pauschale Abzug, so kön-
nen sie abgezogen werden, soweit sie nach Grund und Höhe angemessen sind und die 
Grundsätze einer wirtschaftlichen Lebensführung nicht verletzen. Die kostenbeitragspflichtige 
Person muss die Belastungen nachweisen. 

 
 
§94 KJHG Son-
derregelungen 
für die Heran-
ziehung der 
Eltern 
(wird ersetzt) 

§94 KJHG Umfang der Heranziehung 
(1) Die Kostenbeitragspflichtigen sind aus ihrem 
Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kosten heranzuziehen. Die Kostenbeiträge 
dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Eltern sollen nachrangig zu den 
jungen Menschen herangezogen werden. Ehegatten und Lebenspartner sollen nachrangig zu 
den jungen Menschen, aber vorrangig vor deren Eltern herangezogen werden. 
 
(2) Für die Bestimmung des Umfangs sind bei jedem 
Elternteil, Ehegatten oder Lebenspartner die Höhe des nach § 93 ermittelten Einkommens und 
die Anzahl der Personen, die mindestens im gleichen Range wie der untergebrachte junge 
Mensch oder Leistungsberechtigte nach § 19 unterhaltsberechtigt sind, angemessen zu be-
rücksichtigen. 
 
(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses erbracht und bezieht 
einer der Elternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser einen Kostenbeitrag 
mindestens in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der Elternteil den Kostenbeitrag nicht, 
so sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind entfal-
lende Kindergeld durch Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes in Anspruch zu nehmen. 
 
(4) Werden Leistungen über Tag und Nacht erbracht und hält sich der junge Mensch nicht nur 
im Rahmen von Umgangskontakten bei einem Kostenbeitragspflichtigen auf, so ist die tatsäch-
liche Betreuungsleistung über Tag und Nacht auf den Kostenbeitrag anzurechnen. 
 
(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern junger 
Menschen werden nach Einkommensgruppen gestaffelte Pauschalbeträge durch Rechtsver-
ordnung des zuständigen Bundesministeriums mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt. 
Die Beträge sind alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Juli 2007, der Entwicklung des durchschnitt-
lich verfügbaren Arbeitseinkommens anzupassen. 
 
(6) Junge Menschen haben ihr Einkommen nach den Abzügen des § 93 in vollem Umfang als 
Kostenbeitrag einzusetzen. Junge Volljährige und volljährige Leistungsberechtigte nach § 19 
sind zusätzlich aus ihrem Vermögen nach den §§ 90 und 91 des Zwölften Buches heranzuzie-
hen. 

 


